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Aktueller Gesellschaftsvertrag der NEW 
Netz GmbH 
 

Entwurf Gesellschaftsvertrag (22.12.2020) 
 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens 
 
(4) Die Gesellschaft wird im Rahmen des 
unter Absatz 1 genannten Unternehmensge-
genstandes in erster Linie im Gebiet der am 
NVV Konzern an der NEW Kommunalhol-
ding GmbH direkt oder indirekt beteiligten 
Gebietskörperschaften tätig. Soweit das 
Unternehmen in anderen Gebieten tätig ist, 
geschieht dies im gemeinde-rechtlich 
zulässigen Rahmen. 

 
 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens 
 
(4) Die Gesellschaft wird im Rahmen des 
unter Absatz 1 genannten Unternehmensge-
genstandes in erster Linie im Gebiet der am 
an der NEW Kommunalholding GmbH direkt 
oder indirekt beteiligten Gebietskörper-
schaften tätig. Soweit das Unternehmen in 
anderen Gebieten tätig ist, geschieht dies im 
gemeinde-rechtlich zulässigen Rahmen. 

 
 

 § 6 Organe der Gesellschaft 
 
[..] 
3. der Aufsichtsrat 
 
 

§ 7 Einberufung, Vorsitz und Beschluss-
fassung der Gesellschafterversammlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
 
(3).Den Vorsitz der Gesellschafterver-
sammlung führt ein Vertreter der NVV NEW 
AG. […] 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 Einberufung, Vorsitz und Beschluss-
fassung der Gesellschafterversammlung 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung ist 
durch die Geschäftsführung in den durch 
Gesetz und diesen Gesellschaftsvertrag 
bestimmten Fällen mit einer Frist von zwei 
Wochen, in dringenden Fällen innerhalb 
einer Woche, unter Angabe der Tages-
ordnung, einzuberufen. Die Gesellschafter-
versammlung kann auch in Form von 
Videokonferenzen stattfinden. 
 
 
(3).Den Vorsitz der Gesellschafterver-
sammlung führt ein Vertreter der NEW AG. 
[…] 
 
[…] 
 
(4) Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst, so weit nicht Gesetz oder 
Gesellschaftsvertrag zwingend eine andere 
Mehrheit vorschreiben, unabhängig davon 
ob die Gesellschafterversammlung in Form 
einer Präsenzversammlung oder in Form 
einer Videokonferenz stattfindet. Gesell-
schafterbeschlüsse, die die Aufnahme 
weiterer Gesellschafter betreffen, bedürfen 
der Zustimmung der Gründungsgesellschaf-
ter. Jede 10 Euro eines Geschäftsanteils 
gewähren eine Stimme. 
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(6) (7)Die NVV NEW AG ist in der 
Gesellschafterversammlung durch den 
Vorstand vertreten. Für die Stimmabgabe in 
Angelegenheiten des § 8, Absatz 1, Ziffer 1 
bis 4, 8 bis 10 und 12, 13 sowie im Fall des 
§ 9, Absatz 6, Ziffer 4 und 9 bedürfen die 
Vertreter in der Gesellschaf-
terversammlung der Zustimmung des 
Aufsichtsrats der NW. 
 

 
(5) Außerhalb von Versammlungen können 
in dringenden Angelegenheiten die 
Beschlüsse der Gesellschafter, soweit nicht 
zwingendes Recht eine andere Form 
vorschreibt, durch schriftliche, fern-
schriftliche, fernmündliche sowie durch E-
Mail Abstimmungen gefasst werden, wenn 
alle Gesellschafter mit diesem Verfahren 
einverstanden sind 
 
 
 
 
(7) Die NEW AG ist in der Gesellschafter-
versammlung durch den Vorstand vertreten. 
Für die Stimmabgabe in Angelegenheiten 
des § 8, Absatz 1, Ziffer 1 bis 4, 8 bis 10 
und 12, 13 sowie im Fall des § 9, Absatz 6, 
Ziffer 4 und 9 bedürfen die Vertreter in der 
Gesellschafterversammlung der 
Zustimmung des Aufsichtsrats der NW. 
 

 
 

§ 8 Aufgaben der Gesellschafterver-
sammlung  
 
 
[…] 
 
1. Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 
einschließlich Kapitalerhöhungen und 
Kapitalherabsetzungen sowie Abschluss, 
Änderung und Aufhebung von 
Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 
291, 292 Aktiengesetz, 
 
[…] 
 
16. Festlegung der Aufsichtsratsvergütung 
und der Sitzungsgelder 
 
17. Stimmabgaben in Haupt- und 
Gesellschafterversammlungen von Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften. 
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§ 9 Geschäftsführung und Vertretung der 
Gesellschaft 
 
(1) Die Geschäftsführung der Gesellschaft 
besteht zum Zeitpunkt der Gründung aus 
einem hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer, Dieder / die durch die 
Gesellschafterversammlung kann zu einem 
späteren Zeitpunkt bestimmen, dass sie aus 
zwei Geschäftsführern bestehtbestellt und 
abberufen wird / werden. 
 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
(6) In folgenden Angelegenheiten bedarf die 
Geschäftsführung der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung: 
1.Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstückten und grundstücksgleichen 
Rechten von besonderer Bedeutung, so 
weit von der Gesellschafterversammlung 
festzulegende Beträge überschritten 
werden. 
 
7. Bestellung und Abberufung von 
Prokuristen 
 
[…] 
 

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung der 
Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
Geschäftsführer, der / die durch die 
Gesellschafterversammlung bestellt und 
abberufen wird / werden. 
 
[…] 
 
 
 
 
(5) Der Geschäftsführung obliegt die 
Führung der Geschäfte nach Maßgabe der 
Gesetze und dieses Gesellschaftsvertrages 
sowie den Beschlüssen der 
Gesellschafterversammlung und des 
Aufsichtsrats. 
 
[…] 
 
 
 

 
 
 

§ 10 Bildung, Zusammensetzung, und 
Amtsdauer des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei 
Mitgliedern. Zwei Mitglieder werden von der 
der NEW AG entsandt. Die NEW AG kann 
nur solche Aufsichtsratsmitglieder 
entsenden, die zum Zeitpunkt der 
Entsendung auch Mitglied des Vorstands 
der NEW AG sind. Ein Mitglied wird von den 
Arbeitnehmern der NEW Netz GmbH nach 
den Bestimmungen des Drittelbeteiligungs-
gesetzes gewählt. 

 
(2) Die Bestellung (Wahl bzw. Entsendung) 
der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die 
Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafter-
versammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr 
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nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 
wird nicht mitgerechnet.  
 
(3) Bei den von der NEW AG entsandten 
Mitgliedern erfolgt die Wahl längstens bis 
zum ordentlichen Ende ihrer Wahlperiode 
als Mitglieder des Vorstands der NEW AG 
Die Gesellschafterversammlung kann für 
die von der NEW AG zu entsendenden 
Mitglieder eine kürzere Amtszeit 
bestimmen.  
 
(4) Der Bestellungsberechtigte kann das 
von ihm bestellte Aufsichtsratsmitglied 
jederzeit abberufen, wenn für das 
abberufene Aufsichtsratsmitglied umgehend 
ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellt 
wird. Für das von den Arbeitnehmern 
gewählte Aufsichtsratsmitglied gilt § 12 
DrittelBG. 
 
(5) Scheidet ein von der NEW AG bestelltes 
Aufsichtsratsmitglied aus dem Vorstand der 
NEW AG aus, so endet auch seine 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft.  
 
(6) Die Bestellung des Nachfolgers eines 
vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschie-
denen Mitglieds erfolgt, soweit die 
Gesellschafterversammlung die Amtszeit 
des Nachfolgers nicht abweichend 
bestimmt, für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Mitglieds.  
 
(7) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein 
Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden und der 
Gesellschaft niederlegen. In diesem Fall ist 
durch den Bestellungsberechtigten um-
gehend ein neues Aufsichtsratsmitglied zu 
bestellen. 
 
 

 § 11 Vorsitz, Einberufung und 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
 
(1) Vorsitzender des Aufsichtsrates ist 
derjenige von der NEW AG entsandte 
Vertreter, in dessen Ressortzuständigkeit 
die NEW Netz fällt. Stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender ist der Vertreter 
der Arbeitnehmer. Der Stellvertreter tritt bei 
Verhinderung des Vorsitzenden an dessen 
Position und in dessen Kompetenz. 
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Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner 
Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat aus oder 
tritt er von seinem Amt zurück, bestellt und 
benennt die NEW AG einen neuen 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Der 
Vorsitzende und bei Verhinderung sein 
Stellvertreter sind ermächtigt, im Namen 
des Aufsichtsrates die zur Durchführung der 
Beschlüsse des Aufsichtsrates, seiner 
Ausschüsse und gegebenenfalls der 
Gesellschafterversammlung erforderlichen 
Willenserklärungen abzugeben und 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegen 
zu nehmen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden 
einberufen. Für die Einberufung des 
Aufsichtsrats auf Verlangen der Geschäfts-
führung oder eines oder mehrerer 
Aufsichtsratsmitglieder gelten die 
Bestimmungen des § 110 Abs. 1 und 2 
AktG. Der Aufsichtsrat muss mindestens 
zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr 
abhalten, sofern er nicht selbst nach § 110 
Abs. 3 Satz 2 AktG beschließt, nur eine 
Sitzung im Kalenderhalbjahr abzuhalten. 
Die Aufsichtsratssitzung kann auch in Form 
von Videokonferenzen stattfinden. 
 
(3) Der Aufsichtsrat ist mit einer Frist von 
zwei Wochen – in dringenden Fällen von 
drei Tagen – in Textform unter Angabe von 
Ort, Tag und Uhrzeit, der Tagesordnung 
sowie etwa vorliegenden Beschlussan-
trägen einzuberufen.  
 
(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, 
wenn sämtliche Mitglieder, aus denen er 
insgesamt zu bestehen hat, zur Sitzung 
ordnungsgemäß eingeladen sind und an 
der Beschlussfassung teilnehmen. Ist dies 
nicht der Fall, so ist innerhalb von zwei 
Wochen vom Vorsitzenden eine neue 
Aufsichtsratssitzung mit einer Frist von 
mindestens sieben Tagen einzuberufen. 
 
(5) Abwesende Aufsichtsratsmitglieder 
können dadurch an der Beschlussfassung 
des Aufsichtsrates teilnehmen, dass sie 
schriftliche Stimmabgaben oder mittels 
Telefax oder E-Mail übermittelte Stimmab-
gaben durch andere Aufsichtsratsmitglieder 
überreichen lassen oder diese vor der 
Sitzung dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
zukommen lassen.  
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(6) Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst, soweit sich nicht aus dem 
Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag 
etwas anderes ergibt. Soweit ein Mitglied 
schriftlich abstimmt, gilt es insoweit als 
anwesend. 
 
(7) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden 
grundsätzlich in der Aufsichtsratssitzung 
gefasst, unabhängig davon, ob die Auf-
sichtsratssitzung in Form einer Präsenz-
sitzung oder in Form einer Videokonferenz 
stattfindet. Sie können jedoch auch außer-
halb der Sitzung im Wege schriftlicher, 
telegrafischer, fernschriftlicher, 
elektronischer, fernmündlicher oder durch 
Telefax erfolgender Abstimmung gefasst 
werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied 
diesem Verfahren widerspricht; die Teilnah-
me an der Beschlussfassung gilt als 
Zustimmung zu diesem Verfahren. 
Beschlüsse gemäß Satz 2 sind in einer 
besonderen Niederschrift unter Angabe der 
Stimmabgabe der einzelnen Aufsichtsrats-
mitgliedern und des Abstimmungser-
gebnisses festzuhalten.  
 
(8) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates 
wird eine Niederschrift angefertigt, in 
welche insbesondere alle Beschlussfassun-
gen in ihrem Wortlaut aufzunehmen sind. 
Die Niederschriften sind vom jeweiligen 
Vorsitzenden einer Sitzung zu unter-
schreiben. Über jeden außerhalb von 
Aufsichtsratssitzungen gefassten Beschluss 
ist, zu Beweiszwecken und nicht als 
Wirksamkeitsvoraussetzung, unverzüglich 
eine Niederschrift anzufertigen, die den Tag 
und die Form der Beschlussfassung, den 
Inhalt des Beschlusses sowie die Stimmab-
gaben anzugeben hat und vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden zu genehmigen und an die 
Aufsichtsratsmitglieder zu versenden ist. 
 
(9) Der Aufsichtsrat gibt sich durch 
Beschluss gemäß Abs. 7 eine 
Geschäftsordnung. 
 
(10) Die Geschäftsführung nimmt an den 
Sitzungen des Aufsichtsrates teil, soweit der 
Aufsichtsrat nichts Abweichendes 
beschließt. Vertreter der Gesellschafter 
oder Sachverständige sind auf Antrag von 
zumindest zwei Mitgliedern des 
Aufsichtsrates zur Teilnahme an den 
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Sitzungen zuzulassen; ihnen kann das Wort 
in der Sitzung erteilt werden. 
 
 

 § 12 Aufgaben des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die 
Geschäftsführung und vertritt die 
Gesellschaft gegenüber den Geschäfts-
führern gerichtlich und außergerichtlich. 
Hinsichtlich der Berichts-pflichten der 
Geschäftsführung finden die Vorschriften 
des § 90 AktG entsprechende Anwendung. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann jederzeit von der 
Geschäftsführung einen Bericht verlangen 
über die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu 
verbundenen Unternehmen sowie über 
geschäftliche Vorgänge bei diesen 
Unternehmen, die auf die Lage der 
Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein 
können.  
 
(3) Die Geschäftsführung darf die 
nachfolgend bestimmten Handlungen und 
Geschäfte nur nach vorheriger Zustimmung 
des Aufsichtsrates vornehmen, soweit nicht 
die Gesellschafterversammlung zuständig 
ist und Geschäfte bzw. Handlungen nach lit. 
a) bis d) nicht bereits im Wirtschaftsplan 
oder in etwaigen Nachträgen zu diesem 
Plan hinsichtlich der notwendigen Sach- 
und Personalinvestitionen berücksichtigt 
sind: 
 
a) Die Wahl, die Entsendung von und den 
Vorschlag zur Entsendung von Personen in 
Aufsichtsräte, Verwaltungsräte oder 
ähnliche Organe von Beteilgungs- oder 
anderen Gesellschaften, 
 
b) die Zustimmung über die Erteilung, die 
Beschränkung und den Widerruf von 
Prokuren 
 
c) Die Einleitung und Erledigung von 
Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft, an 
denen ein Gesellschafter oder ein mit 
diesem verbundenes Unternehmen be-
teiligt ist, 
 
d) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken und grundstücks-gleichen 
Rechten von besonderer Bedeutung, so 
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weit von der Gesellschafterversammlung 
festzulegende Beträge überschritten 
werden. 
 
(4) Der Aufsichtsrat berät über  
a) die Feststellung und Änderung des 
Wirtschaftsplanes, 
 
b) die Feststellung und Änderung des 
Jahresabschlusses und die Ergebnisver-
wendung, 
 
c) die Bestellung des Abschlussprüfers 
und spricht eine Empfehlung an die 
Gesellschafterversammlung aus. 
 
(5) Der Aufsichtsrat legt die Zielgrößen des 
Frauenanteils im Aufsichtsrat und unter den 
Geschäftsführern fest (§ 52 Abs. 2 Satz 1 
GmbHG). 
 
(6) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte 
nach Abs. 3 keinen Aufschub dulden und 
die Einberufung des Aufsichtsrates nicht 
unverzüglich möglich ist oder dieser keine 
unverzügliche Beschlussfassung möglich 
macht, darf die Geschäftsführung mit 
Zustimmung des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates eine selbständige 
Eilentscheidung treffen. Die Gründe für die 
Eilentscheidung und die Art der Erledigung 
sind dem Aufsichtsrat in seiner nächsten 
Sitzung bekannt zu geben. 
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